
 

Justizministerium 

Obernotar des 

Bezirksgerichts  

Sankt Petersburg 

24. Oktober 1896 

Nr. 4168 

An den Vorstand der Kreditgesellschaft  

von Sankt Petersburg 

 

Das Vermögen des Wirklichen Staatsrates 

Wassilij Jakowlewitsch Jakowlew, das gem. 

dem Verzeichnis aus dem Jahre 1846 im 

Moskauer Teil, 1. Bezirk, unter den Num-

mern 78 und 79 sowie gem. dem Verzeich-

nis aus dem Jahre 1874 unter der Nummer 

81, Grundstück 1, gelegen ist und an die 

Kreditgesellschaft verpfändet wurde, ist auf 

der Grundlage des Kaufvertrages, der 

durch den Obernotar am 19. September 

1896 beurkundet wurde, in den Besitz des 

Wirklichen Staatsrates Wladimir Andreje-

witsch Rennenkampff überführt worden. 

Das Verfügungsverbot wegen der ausste-

henden Kaufpreiszahlung in Höhe von 

54610 Rubel 4 Kopeken ist im lokalen 

Grundbuch unter Nummer 6, Posten 278 für 

das Jahr 1896 eingetragen worden. 

 

Gehilfe des Obernotars (Unterschrift unleserlich) 
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Akte Nr. 4417 

Zur Kenntnis nehmen und Quittung ausstellen 

 

Vorstandsdirektor 

An den Vorstand der Kreditgesellschaft von Sankt Petersburg 

 

Ich, W.A. Rennenkampff, möchte einen Teil des Darlehens der 1. Serie, das mir im Jahre 

1884 in Höhe von 39900 Rubel für 35 Jahre gewährt wurde, in Höhe von 5800 Rubel tilgen. 

Somit bitte ich, von mir den unten angegebenen Betrag in bar zur Tilgung entgegenzuneh-

men. 

 

Unterschrift des Antragstellers:    (Wladimir Rennenkampff) 

 

Auskunft:      Bei der Tilgung der Schuld: 

Die Schuld aus dem vorliegenden Darlehen besteht aus:  mit Noten mit Geld 

1)  Kapitalschuld 

a)  5% zu zahlen mit Schuldverschreibungen 

b)  zu zahlen mit Geld       5083,40 

2)  Zinsen auf          Rubel         Kopeken der Hauptschuld 

3)  1/2% Gebühr für das laufende Halbjahr 

4)  1/4% für das Halbjahr              

5)  Kommissionen 

       Insgesamt:   5083,40 

 

Den 3. März 1897 

 

Leiter der Kalkulationsabteilung  (Unterschrift) 

5% Schuldverschreibungen auf den Betrag        

          entgegengenom-

men. 

 

Leiter der Schuldverschreibungenabteilung 
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Auskunft über den Stand der Kapitalschuld aus dem Darlehen der 1. Serie (1887), gewährt 

für 35 Jahre gegen Verpfändung des Vermögens von W.A. Rennenkampff. 

 

 Geschuldet 

am 3. März 1897 

Getilgt 

am 3. März 1897 

Restbetrag zu til-

gen 

Ursprüng-

lich 

39900 5800 34100 

Restbetrag 34970,32 5083,40 29886,92 

 

KALKULATION 

der halbjährlichen Zahlungen für den Restbetrag des Darlehens in ursprünglicher Höhe von 

34100 Rubel, mit 5% Zinsen 

 

Gem. §§ 9, 11, 12, 13 und 14 der Satzung der Gesellschaft, den Regelungen über die Weiter-

verpfändung der Darlehen, bestätigt durch den Verwalter des Ministeriums für Finanzen am 

28. Februar 1887, und dem Beschluss der 23. Versammlung der Bevollmächtigten der Gesell-

schaft sind ab dem 1. September 1897 folgende Beträge zu entrichten: 

 

 Kapitalschuld 

und Zinsen 

1/2% 

Ge-

bühr 

1/4% 

Gebühr 

Kommissio-

nen 

Insge-

samt 

51 halb-

jährliche 

Zahlungen 

à: 

1023    1023 

 

Im letzten Halbjahr ist der Restbetrag der dann verbliebenen Kapitalschuld zurückzuzahlen. 

 

Die Zahlungen sind zu entrichten jährlich am 1. März und am 1. September ohne Strafe, in 

den nächsten darauf folgenden vier Monaten mit einer Strafe in Höhe von 1/2% gem. §68 

der Satzung der Gesellschaft. 

 

Leiter der Kalkulationsabteilung  (Unterschrift unleserlich) 
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Akte Nr. 4417 

Vorstand der  

Städtischen Kreditgesellschaft 

von Sankt Petersburg 

27. März 1903 

Nr. 2713 

 

An Herrn Obernotar des Bezirksgerichts von 

Sankt Petersburg 

 

Das Darlehen, das gegen Verpfändung des 

Vermögens des Wirklichen Staatsrates Wla-

dimir Andrejewitsch Rennenkampff, gem. 

dem Verzeichnis aus dem Jahre 1846 im 

Moskauer Teil, 1. Bezirk, Ecke der Straße 

Stremjannaja und der Powarskoj Gasse, un-

ter den Nummern 78 und 79 sowie gem. 

dem Verzeichnis aus dem Jahre 1874 unter 

der Nummer 81, Grundstück 1 gelegen, ge-

währt wurde, ist vollständig zurückgezahlt 

worden. 

Der Vorstand der Städtischen Kreditgesell-

schaft von Sankt Petersburg übersendet 

Ihnen anbei zur Vernichtung die Pfandur-

kunden, die jeweils am 30. Oktober 1887 

unter der Nummer 320 und am 7. Februar 

1896 unter der Nummer 98 ausgestellt wur-

den, und bittet Sie, gnädiger Herr, eine ent-

sprechende Verfügung über die Befreiung 

des Vermögens vom Verfügungsverbot zu 

tätigen. 

 

An den Polizeimeister des 1. Bezirks, Moskauer Teil: Nr. 2714 

An den Vorstand der Sankt Petersburger Gesellschaft für gegenseitige Versicherung:  Nr. 

2715. 
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AKTE 

 

Den 9. Februar 1896. Wir, die Unterzeichner, haben auf der Grundlage einer Bitte des Vor-

standes der Kreditgesellschaft von Sankt Petersburg vom 7. Februar 1896 unter der Nummer 

872-73-74 die Einschätzung des Vermögens der Erblichen Ehrenbürgerin Olga Grigorjewna 

Owsjannikowa, das im Moskauer Teil, 1. Bezirk, Ecke der Stremjannaja Straße und der Po-

warskoj Gasse, unter den Nummern 15 und 1 gelegen ist, vorgenommen. Die Eigentümerin 

des Hauses war bei der Einschätzung anwesend. 

Die Einschätzung ergab folgendes: 1) Das Vermögen besteht aus einem Grundstück, das 

nach dem Hausplan, ausgestellt durch die Stadtverwaltung von Sankt Petersburg am 20. 

November 1886 unter der Nummer 161, 220,5/6 Quadrat-Sashen1 umfasst. Davon stellen 5/6 

Quadrat-Sashen einen Überschuss, s. lit. "B", dar; es ist schwierig, diesen Überschuss einzu-

schätzen, da die Unterlagen bezüglich des benachbarten Hofs fehlen. Auf diesem Grund-

stück sind errichtet: ein Steinhaus, drei Stockwerke hoch, gebaut an der Straßenkreuzung, 

auf einem hohen Keller stehend (s. lit. "A" auf dem Plan), und ein einstöckiger Hilfsbau an 

der linken Grenze des Grundstücks (s. lit. "B" auf dem Plan). Die Bausubstanz beider Häuser 

ist alt, aber haltbar. Die Innenräume sind wie üblich eingerichtet und werden in einem be-

friedigenden Zustand erhalten. Bei jährlichen laufenden Reparaturarbeiten und bei einer 

rechtzeitigen Kapitalrenovierung können diese Häuser, ohne am Wert deutlich zu verlieren, 

noch innerhalb der Frist, für die das Darlehen erbeten wird, erhalten werden. 2) Das durch-

schnittliche Pauschaleinkommen vom Vermögen wurde mit 9540 Rubel pro Jahr einge-

schätzt, Heizungskosten nicht mitgerechnet (s. Aufstellung, beglaubigt durch die Einschät-

zungskommission). Abzüglich 23% für die Aufrechterhaltung des Vermögens liegt das Net-

toeinkommen vom Vermögen bei 7345 Rubel 80 Kopeken. 3) Der Wert des Vermögens, be-

rechnet auf der Grundlage des 10-jährigen Nettoeinkommens, wird folglich mit 73458 Rubel 

eingeschätzt. 4) Sonderumstände, die den genannten Wert des Vermögens verringern könn-

ten, sind am Ort, an dem das Vermögen gelegen ist, nicht vorhanden. 

 

Mitglieder der Einschätzungskommission  (Unterschriften) 

 

                                            
1 Altes russisches Längenmaß: 1 Sashen = 2,133 m. 1 Quadrat-Sashen = 4,55 m2. – Anmerkung des Übersetzers. 
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